
GÜTERVERHANDLUNG ALS CHANCE
In der arbeitsgerichtlichen Güteverhandlung sollen sich die beiden Parteien,
meist Arbeitgeber und Arbeitnehmer, möglichst einigen In dem Gütetermin
sind eidliche Vernehmungen noch tabu. Dort erörtert der Richter den Sach-
und Streitstand mit den Parteien. Ein Urteil ergeht zu diesem Zeitpunkt noch
nicht. Scheitert die Güteverhandlung, etwa weil die Parteien nicht ver-
gleichsbereit sind, ist der Weg für das streitige Verfahren grundsätzlich frei.

TRAINEE-PROGRAMM
Der Start ins Berufsleben gelingt häufig über ein Trainee-Programm – nicht
nur in Großunternehmen. Der Bewerber durchläuft ein Praxis-Training „on
the Job“, erhält gezielte Weiterbildung „off the job“ und lernt wechselnde
Ausbildungsstationen durch Job-Rotation kennen. 12 bis 24 Monate Dauer
sind bei Trainee-Programmen üblich.
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